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Informationsblatt für Einkäufer*innen im Rahmen des Adventslicht und 
Einzelunterstützungen  
 
Liebe Einkäufer*innen, 

Sie erhalten mit diesem Informationsblatt einen kleinen Überblick, wie Sie den Einkauf 
mit den Ihnen zugeteilten Familien gestalten können. 
 
Allgemeine Vorinformationen: 
 
 Der Betrag für jedes Kind, der zur Verfügung steht, beträgt zurzeit 120 Euro und kann 

nach eigenem Ermessen oder mit Rücksprache variieren. Der Betrag kann auch bei meh-
reren Kindern in der Familie untereinander aufgeteilt werden. 

 Die Familien können z. B. in folgenden Geschäften einkaufen: 
 

o H&M (hier kann Kleidung für 3 Tage zurückgelegt werden) 
o Deichmann (2-3 Tage) 
o KiK Christianstraße. (hier kann Kleidung zurückgelegt werden) 
o C&A (hier kann Kleidung zurückgelegt werden) 
o TKMAX 
o Action in der Holsten Galerie 
o Kleiner Floh (Spielwaren, hier kann zurückgestellt werden) 

 
 Entsprechend Ihrer Anzahl an zugewiesenen Kindern wird Ihnen vorab ein Betrag auf Ihr 

Konto überwiesen. Mit dem Geld gehen Sie dann mit den Familien einkaufen.  
 Wir machen nur Sachspenden, bitte geben Sie kein Bargeld an die Familien raus. 
 Sie behalten immer die Kassenzettel, daher sind Umtausche eher schwierig, die Klei-

dung sollte möglichst in der richtigen Größe ausgesucht werden. 
 Die Schatzmeisterin wird Ihnen eine Excel-Datei zur Verfügung stellen, wo Sie ihre Ein-

käufe eintragen können. Wir unterstützen Sie gerne, falls Sie Hilfe benötigen. 
 Restgelder (die Sie nicht ausgegeben haben) überweisen Sie bitte zurück, sollten Sie 

nicht ausgekommen sein, bitte bei der Schatzmeisterin die ausstehende Summe bean-
tragen.  

 Die Anträge der Familien inkl. Kassenzettel gehen zur Schatzmeisterin mit der Abrech-
nung zurück. 

 
Wie bekomme ich die Anträge und wie könnte ein Einkauf mit den Familien ablau-
fen? 

1. In der Vorstandssitzung Ende Oktober werden die Anträge an die Einkäufer*innen 
verteilt. Wir bemühen uns, dass Sie möglichst die gleichen Familien, wie beim letzten 
Mal zugeteilt bekommen. 

2. Auf den Anträgen ist der Name eines Erziehungsberechtigten, mit Telefonnummer 
und Anzahl der Kinder hinterleg. Begleiten Sie das erste Mal eine Familie, suchen Sie 
sich einen Antrag mit möglichst nur einem Kind aus, das macht es für den Anfang 
einfach leichter. 
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3. Rufen Sie die Familie an: 
 

 Stellen Sie sich mit Namen und dem Hinweis Adventslicht vor (manchmal ver-
gessen die Teilnehmenden, dass sie einen Antrag gestellt haben) 

 Erklären Sie kurz, was die Familien erwartet und welchen Part Sie dabei über-
nehmen. 

 Bei Kontaktaufnahme können Sie mit den Eltern vereinbaren, dass diese eine 
Vorauswahl in den vereinbarten Geschäften treffen und diese mit dem Stich-
wort „Adventslicht“ zurückgelegt werden. Sie stimmen einen Einkaufstermin 
ab, vereinbaren ggf. ein Erkennungszeichen. (Es empfiehlt sich, die Telefon-
nummer der Familien dabei zu haben, falls man sich verpasst) 

 Überprüfen Sie beim Einkauf, ob die Auswahl auch den Kindern entspricht, 
damit sich nicht etwa anderes in den Einkauf verirrt. 

 Tätigen Sie die Einkäufe und behalten Sie immer die Kassenzettel für sich. 
 Heften Sie im Anschluss die Kassenzettel an die Anträge. 

 
Wenn Sie es möchten, können Sie auch das erste Mal mit einem anderen Mitglied einkaufen 
gehen, bitte geben Sie mir gerne Bescheid. 

 
Das erste Mal wird aufregend sein, aber in der Regel ein gutes Gefühl hinterlassen, denn Sie 
haben mitgeholfen Menschen glücklich zu machen. 

 
Ich danke Ihnen im Namen des Vereins Aktionsgemeinschaft zur Förderung Behinderter und 
Benachteiligter NMS e.V. 

Carry Böhm 
1.Vorsitzende 
 


